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EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
GPK-SR Geschäftsprüfungskommission des Ständerates
EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
WBF Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
SPK Staatspolitische Kommission
IMZ Interdepartementale Struktur zur internationalen

Migrationszusammenarbeit

DFJP Département fédéral de justice et police
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
CDG-CE Commission de gestion du Conseil des Etats
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
CIP Commission des institutions politiques
IMZ Structure interdépartementale pour la coopération migratoire

internationale
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Die staatspolitischen Kommissionen (SPK) beider Räte hatten in einem Zusatzbericht
zur Verfassungsreform gefordert, dass in den Bereichen Parlamentsorganisation und
Beziehung des Parlaments zum Bundesrat eine über die von der Regierung
vorgeschlagene reine Nachführung hinausgehende Reform anzustreben sei. Sie
machten dabei zu beiden Bereichen auch konkrete Vorschläge. Der Bundesrat
anerkannte die Berechtigung dieses nicht neuen Anliegens und beschloss im April, ein
Reformpaket «Staatsleitung» auszuarbeiten, das im Rahmen der Verfassungsreform
behandelt werden soll. Dieses soll neben den beiden erwähnten Bereichen auch die
Regierungsorganisation umfassen. Aufgrund früherer Entscheide sollen dabei
namentlich die Zahl der Regierungsmitglieder und die Stärkung der Funktion des
Bundespräsidenten im Vordergrund stehen. Bezüglich Vorgehen schlug der Bundesrat
vor, sich bis zum Vorliegen dieses Pakets, welches er auf ungefähr Mitte 1999
terminierte, auf eine Nachführung der Verfassung zu beschränken und die darüber
hinausgehenden Vorschläge der staatspolitischen Kommissionen zurückzustellen. Die
ständerätliche Kommission hielt sich an diesen Ratschlag. Die nationalrätliche
Verfassungskommission erachtete hingegen dieses Tempo als ungenügend und nahm
einige Vorschläge der SPK bereits in die Verfassungsnachführung auf. So hiess sie eine
Kompetenzverschiebung in der Aussenpolitik gut, welche darin besteht, dass das
Parlament die grundlegenden Ziele der Aussenpolitik festlegt (Art. 156). Sie stimmte
ebenfalls dem neuen Instrument des Auftrags zu, welches dem Bundesrat als Richtlinie
dient für die Erfüllung von Aufgaben, die in seinem Kompetenzbereich liegen (Art. 161.1
gquater). 1

BERICHT
DATUM: 21.11.1997
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Die Staatspolitischen Kommissionen (SPK) beider Parlamentskammern möchten die
Totalrevision der Bundesverfassung nutzen, um auch die Beziehungen zwischen
Regierung und Parlament teilweise neu zu ordnen. Ihr am 6. März verabschiedeter
Zusatzbericht schlägt gewisse Kompetenzverschiebungen zugunsten der
Bundesversammlung sowie einige Neuerungen bei der Organisation der
parlamentarischen Arbeit vor. Die wohl bedeutendste der beantragten
Kompetenzverschiebungen betrifft die Aussenpolitik. Hier soll in Zukunft nicht mehr
die Regierung, sondern das Parlament die wichtigen Zielsetzungen beschliessen. Im
weiteren soll die bereits bestehende Praxis, dass das Parlament über wichtige
Bundesprojekte entscheiden und bei der allgemeinen politischen Planung mitwirken
kann, verfassungsmässig abgesichert werden. Mehr Mitwirkungsrechte sieht der
Entwurf auch beim Erlass von Verordnungen vor. Das Parlament soll das Recht
erhalten, das vom Bundesrat dabei anzuwendende Verfahren gesetzlich vorzugeben.
Verordnungen, die sich nicht auf Gesetze, sondern direkt auf den Verfassungsauftrag
(Schutz der Landesinteressen sowie der inneren und äusseren Sicherheit) stützen,
müssten gemäss Kommissionsentwurf nachträglich vom Parlament genehmigt werden.
Als weitere Neuerung schlugen die Kommissionen vor, die in den beiden Räten nicht
gleich gehandhabte Anwendung der verbindlichen Aufträge an den Bundesrat in der
Form von Motionen zu klären. Bisher hatte der Bundesrat oft Motionen aus formellen
Gründen als sogenannt unechte Motionen bekämpft, weil sie seine eigenen oder an ihn
delegierte Kompetenzbereiche betrafen. Der Ständerat hatte für diese Fälle 1986
anstelle der Motion das Instrument der Empfehlung eingeführt, sich in der Praxis
allerdings nicht immer daran gehalten. Neu soll nun – als Alternative oder als Ergänzung
zur Motion – das neue Instrument des Auftrags geschaffen werden. Für den
Kompetenzbereich des Parlaments wäre ein derartiger Auftrag wie die bisherigen
Motionen verbindlich; für den Kompetenzbereich der Regierung oder an sie delegierte
Bereiche käme ihm der Charakter einer Richtlinie zu. Für Leistungsaufträge im Rahmen
der Verwaltungsführung nach den Prinzipien des NPM hat das Parlament diese
Neuerung im Berichtsjahr bereits eingeführt.

Im Bereich der Parlamentsorganisation sieht der Entwurf vor, dass die Ratspräsidien

BERICHT
DATUM: 06.03.1997
HANS HIRTER
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durch die Wahl eines zweiten Vizepräsidenten gestärkt, und die Parlamentsdienste
vollständig, das heisst auch administrativ, der Bundesversammlung unterstellt werden.
Die parlamentarischen Kommissionen sollen aufgewertet werden, indem ihnen gewisse
Entscheidkompetenzen übertragen werden. Gedacht wird dabei an Beschlüsse im
Zusammenhang mit der administrativen Parlamentsorganisation, aber auch der
parlamentarischen Oberaufsicht (z.B. Genehmigung des Geschäftsberichtes), hingegen
nicht an die Gesetzgebung.

Schliesslich nahm der Vorschlag der SPK auch zwei alte Anliegen auf: Erstens sollen die
Wählbarkeitskriterien für die Bundesversammlung flexibler und für beide Räte gleich
gestaltet werden. In Zukunft soll nur noch Personen, die an den
Entscheidungsprozessen der Regierung beteiligt sind, die Ausübung eines
Parlamentsmandats verwehrt sein. Die generelle Inkompatibilität eines
Nationalratsmandats mit einer Bundesbeamtenstelle – und auch mit einem geistlichen
Amt – würde damit aufgehoben. Zweitens möchte die Reform eine Ombudsstelle für
den Verkehr der Bürger mit der Verwaltung schaffen. Ein entsprechender Vorstoss war
1994 vom Nationalrat als überflüssig abgelehnt worden. 2

Die ständerätliche Verfassungskommission hielt sich an diesen Ratschlag des
Bundesrates. Die nationalrätliche Kommission erachtete hingegen dieses Tempo als
ungenügend und nahm mit Ausnahme der gesetzlichen Regelung des Verfahrens beim
Erlass von Verordnungen alle oben erwähnten Vorschläge der SPK bereits in ihren
Beschluss über die Verfassungsnachführung auf. 3

BERICHT
DATUM: 21.11.1997
HANS HIRTER

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Lors de la session parlementaire d'été 2016, le Conseil des Etats et le Conseil national
ont tous deux pris acte du rapport relatif aux activités des délégations permanentes
chargées des relations avec les parlements des Etats limitrophes (49e législature). Le
compte-rendu n'a suscité aucun commentaire. 4

BERICHT
DATUM: 15.06.2016
AUDREY BOVEY

Lors de la session parlementaire d'été 2016, le Conseil des Etats et le Conseil national
ont tous deux pris acte du rapport relatif aux activités des délégations non
permanentes instituées par les Commissions de politique extérieure (49e législature).
Le compte-rendu n'a suscité aucun commentaire. 5
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Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

La CdG-CE s'intéresse depuis 2016 à l'IMZ, la structure interdépartementale pour la
coopération migratoire internationale, mise en place en 2011. Dans un premier rapport
de la CdG-CE, publié en 2016, certaines faiblesses et lacunes ont été pointées du doigt,
notamment au niveau de la coopération entre les départements. Suite à ce rapport, une
convention de coopération en matière de migration internationale a été signée entre le
DFJP et le DFAE. La Cdg-CE a demandé pour quelle raison le DEFR n'était pas inclus
dans cet accord. La commission a alors mis sur place une série d'auditions de
collaborateurs et collaboratrices des trois départements, qui ont révélé que certaines
lacunes étaient déjà en voie d'amélioration. En 2018, une évaluation externe de la
stratégie de gestion intégrée des frontières a pourtant remis en lumière les lacunes
structurelles de l'IMZ. La CdG-CE a alors effectué de nouvelles auditions en 2019, qui
révèlent que le SECO est encore peu intégré à la structure interdépartementale. Le
Conseil fédéral n'étant pas de cet avis, il a annoncé ne pas entreprendre
d'améliorations structurelles, mais travailler uniquement sur quelques points. La CdG-
CE a alors affirmé dans son rapport 2019 qu'elle clôt le dossier, pour le reprendre à
moyen terme. 6
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1) BBl, 1997, III, S. 1484 ff.; BBl, 1998, I, S. 417; BBl, 1998, I, S. 419; NZZ, 11.7.97.
2) BBl, 1997, III, S. 245 ff.
3) BBl, 1998, I, S. 417 ff.; NZZ, 11.7.97.
4) BO CE, 2016, p. 484 ss.; BO CN, 2016, p. 1120 ; Rapport des délégations chargées des relations avec les parlements des
Etats limitrophes du 31.12.2015
5) BO CE, 2016, p. 502; BO CN, 2016, p. 1120; Rapport CPE-CN et CPE-CE du 31.12.2015
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fédérales
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